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1 ANLASS & ZIEL DER PLANUNG 


Das Land Baden-Württemberg möchte bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Dies spiegelt sich 
in den Entwicklungen zum neuen Landesentwicklungsplan wider. Laut dem aktuellen Eckpunkte-
Blatt (Stand: Dezember 2023) gilt eine nachhaltige Energieversorgung als ein Thema, womit sich 
im Rahmen des Handlungsfeldes „FREIRAUM schützen und an den KLIMAWANDEL anpassen“ 
beschäftigt werden soll. Um die Energiewende zu meistern, ist ein massiver Ausbau der Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien erforderlich. Die Nutzung von Freiflächenphotovoltaik wird 
ausdrücklich befürwortet. 


Auch gemäß dem aktuell noch rechtsgültigen Landesentwicklungsplan (LEP) 2002 Baden-Würt-
temberg sollen für die Stromerzeugung verstärkt regenerierbare Energien wie Wasserkraft, Wind-
kraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erdwärme genutzt werden. Nach-
dem im März 2017 die sog. Freiflächenöffnungsverordnung durch die Landesregierung verab-
schiedet wurde, können Photovoltaik-Freiflächenanlagen in landwirtschaftlich benachteiligten 
Gebieten auf Acker- und Grünlandflächen im Rahmen der Förderung des Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) errichtet werden. Blumberg und der Stadtteil Achdorf liegen vollständig im benach-
teiligten Gebiet. 


Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vom 21.07.2021, das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21.02.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52) geändert wurde, beabsichtigt die 
Energiedienst Holding AG, im Zuge der Energiewende, in der Stadt Blumberg, Stadtteil Achdorf, 
Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. 


Im Zuge dessen hat die Energiedienst Holding AG im Rahmen ihrer Entwicklungstätigkeiten für 
einen Solarpark geeignete Flächen in der Stadt Blumberg identifiziert und ist an die Stadt bezüg-
lich der Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung eines entspre-
chenden Projektes herangetreten.  


Die Stadt Blumberg möchte zur Förderung der erneuerbaren Energien die Eignungsfläche pla-
nungsrechtlich sichern und beabsichtigt deshalb einen Bebauungsplan, der zur Realisierung ei-
ner entsprechenden Anlage durch die Energiedienst Holding AG erforderlich ist, aufzustellen. 


Der aktuelle Flächennutzungsplan widerspricht in seinen Darstellungen den geplanten Festset-
zungen des Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg – Achdorf“. Da der Be-
bauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist, ist im 
Folgenden eine planungsrechtliche Anpassung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 
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2 PLANGEBIET UND VERFAHRENSWAHL 


2.1 Lage und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 


Die ca. 1,8 ha große Fläche befindet sich westlich der Stadt Blumberg, nördlich des Stadtteils 
Achdorf, in der Gemarkung Achdorf und umfasst in der Flur 0 die Flurstücknummern 4354 und 
4355. Die exakten Grenzen des Plangebiets sind im zeichnerischen Teil (Lageplan) als Grenze 
des räumlichen Geltungsbereichs dargestellt.  
 
Folgende Flurstücke grenzen an das Plangebiet an: 


Norden: Flurstücknummer 4353, Flur 0 


Osten: Flurstücknummer 4352, 4366 (Wirtschaftsweg), Flur 0 


Süden: Flurstücknummer 4366 (Wirtschaftsweg), Flur 0 


Westen: Flurstücknummern 4356, Flur 0 


Die Fläche wird derzeit als Grünland genutzt und liegt durch seine Lage im landwirtschaftlich 
benachteiligten Gebiet innerhalb eines nach EEG 2023 förderfähigen Rahmens. Zudem ist die 
Fläche nach dem Energieatlas Baden-Württemberg als bedingt geeignet dargestellt. Demnach 
liegt sie innerhalb einer weichen Restriktionsfläche.  


Die nachfolgende Abbildung zeigt die Lage des Geltungsbereiches im räumlichen Zusammen-
hang. 


  


Abbildung 1: Plangebiet und räumlicher Zusammenhang; unmaßstäblich; OpenStreetMap-Daten; 
Plangebiet grob ergänzt durch enviro-plan 2025 


Plangebiet 
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Abbildung 2: Lageplan; Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de); Plangebiet ergänzt durch enviro-plan 2025 


2.2 Mögliche Standortalternativen 


Im Plangebiet ist eine Photovoltaik-Freiflächenanlage geplant. Diese ist an gewisse Standortbe-
dingungen gebunden, deren Vorhandensein und Eignung im Folgenden auf das gesamte Gebiet 
Blumbergs untersucht werden. 


Grundsätzlich sind für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen Siedlungs- und Verkehrsflächen 
sowie Waldgebiete ausgeschlossen. Geeignete Gewässerflächen sind in Achdorf nicht vorhan-
den. Da in der Gemeinde nach derzeitigem Kenntnisstand keine größeren Konversionsflächen 
vorliegen, verbleiben als grundsätzlich geeignete Flächen lediglich landwirtschaftlich genutzte 
Gebiete. 


Die landwirtschaftlichen Flächen werden in der digitalen Flurbilanz 2022 des Landes Baden-Würt-
temberg in fünf Wertstufen gegliedert:  


 Vorrangflur Besonders landbauwürdige Flächen, zwingend der landwirtschaft-
lichen Nutzung vorzubehalten 


 Vorbehaltsflur I Landbauwürdige Flächen, der landwirtschaftlichen Nutzung vorzu-
behalten 


 Vorbehaltsflur II Überwiegend landbauwürdige Flächen, der landwirtschaftlichen 
Nutzung größtenteils vorzubehalten 
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  Grenzflur Landbauproblematische Flächen 


 Untergrenzflur Nicht landbauwürdige Flächen 


Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Wertstufen aus der digitalen Flurbilanz 2022 für 
die Gemeinde Blumberg.  


 


Abbildung 3: Auszug aus der digitalen Flurbilanz 2022 ©basemap.de / BKG 2024; © Enviro-Plan 
2025 


Die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage liegt innerhalb der Vorbehaltsflur I und ist somit eine 
landbauwürdige Fläche, die der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten ist. In der Gemeinde 
befinden sich einige Flächen, die eine schlechtere Flurbilanz aufweisen. Die Flurbilanz trifft je-
doch keine Aussagen über etwaige Nordhänge oder die Unterteilung der Flächen. Auch ob die 
Flächen eine hohe Anzahl an Gehölzstrukturen oder eine ungünstige Lage an Waldrändern auf-
weisen und somit ungeeignet für eine wirtschaftliche Photovoltaik-Nutzung sind, kann nur eine 
genauere Betrachtung der einzelnen Flächen liefern. 


Aufgrund der hohen Anzahl an potenzieller Alternativflächen und darüber hinaus der geringen 
Flächengröße des Plangebiets wird auf eine eingehende Prüfung aller Potenzialflächen verzich-
tet. Stattdessen werden die Vorzüge der vorliegenden Planung fokussiert. 


So zeichnet sich die vorliegende Fläche durch ihren Abstand zur Wohnbebauung und die durch 
das Relief gegebene, geringe Einsehbarkeit aus. Die Fläche hat darüber hinaus eine geeignete 
Hanglage, ohne dass mit einer größeren Verschattung zu rechnen wäre. Dadurch und durch die 
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gegebene Verfügbarkeit der Fläche ist eine Wirtschaftlichkeit trotz der geringen Größe zu errei-
chen. Ferner ist gerade bei einer derart kleinen Planung die Flächenverfügbarkeit stärker zu ge-
wichten. Mit den Eigentümern und Bewirtschaftern wurden bereits Gespräche geführt, anhand 
derer die Fläche sich für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage eignet. 


Die Stadt Blumberg stimmt der Entwicklung zu. Sie möchte zur Förderung der erneuerbaren 
Energien die Eignungsfläche planungsrechtlich sichern und hat deshalb die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beschlossen. 


Die Fläche befindet sich innerhalb eines Vogelschutzgebietes, eines Landschaftsschutzgebietes 
und eines Naturparks und grenzt im Osten an ein FFH-Gebiet an. Jedoch erstrecken sich diese 
Schutzgebiete nahezu ausnahmslos über das komplette Gemeindegebiet. Lediglich entlang der 
Siedlungskörper sind diese Schutzgebiete nicht zu finden. Diese Entwicklungszonen sind jedoch 
freizuhalten, um der Gemeinde zu ermöglichen, weitere Wohnbauflächen auszuweisen. Im Wes-
ten Blumbergs sind ebenfalls freie Flächen, die jedoch von Biotopen durchzogen sind. 


Das Plangebiet hat mit einer Größe von 1,8 ha einen Anteil von etwa 0,1 % des gesamten Land-
schaftsschutzgebiets. Aufgrund der geringen Größe der geplanten Anlage ist eine Fernwirkung 
im Zusammenhang mit dem Landschaftsschutzgebiet zu vernachlässigen. Daher ist eine Beein-
trächtigung des Landschaftsschutzgebiets nicht zu erwarten. 


Gemäß der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung vom Januar 2025 sind aufgrund des Vorhabens 
keine erheblichen Beeinträchtigungen einzelner Zielarten des Vogelschutzgebietes zu erwarten. 
Es ist unter Berücksichtigung der Schadensbegrenzungsmaßnahmen gemäß § 34 BNatSchG 
eine Verträglichkeit des Vorhabens mit dem Vogelschutzgebiet festzustellen. Eine Betroffenheit 
des FFH-Gebiets konnte im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung ausgeschlossen wer-
den. (siehe Umweltbericht Kapitel 3.6 sowie Anhänge) 


Obwohl die Flurbilanz wie oben beschrieben die Flächen als Vorbehaltsflur I kategorisiert, wird 
sie im Regionalplan von 2003 als Grenz- und Untergrenzflur gekennzeichnet. Demnach ist sie für 
die Landwirtschaft ungeeignet. (siehe Kapitel 3.2) 


Gemäß der Regionalen Planhinweiskarte – Freiflächen-Photovoltaik der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg (Stand: August 2022) wird eine Nutzung von Solarenergie durch Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen in dem Plangebiet als grundsätzlich möglich erachtet. (siehe Kapitel 3.3) 


Die Stadt Blumberg möchte einen Beitrag zur Energiewende leisten und hat daher geeignete 
Flächen ermittelt. Die vorliegende Planung zeichnet sich bezüglich des kompakten Flächenzu-
schnitts und der wirtschaftlich günstigen Flächenneigung, der Verkehrsanbindung, der Eigentü-
merstruktur bzw. der Verfügbarkeit mit einer sehr guten Eignung für eine PV-Freiflächenanlage 
aus, sodass eine Realisierung im Bereich der Vorrangflur I als vertretbar erachtet wird.  
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3 ÜBERGEORDNETE UND SONSTIGE VORLIEGENDE PLANUNGEN 


3.1 Landesentwicklungsplan 


Der aktuelle Landesentwicklungsplan (LEP) wurde im Jahr 2002 beschlossen und ist somit im 
Hinblick auf aktuelle Entwicklungen veraltet. Aufgrund dessen hat das Land Baden-Württemberg 
die Neuaufstellung des LEP beschlossen. Aktuell finden verschiedene Vorabstimmungen statt 
und die frühzeitige Beteiligung lief bis 31.10.2024. Bislang wurden verschiedene Handlungsfelder 
herausgearbeitet: „In STADT und LAND verlässlich gut leben“, „WIRTSCHAFT stärken und 
WOHLSTAND sichern“ und „FREIRAUM schützen und an den KLIMAWANDEL anpassen“. Laut 
dem aktuellen Eckpunkte-Blatt (Stand: Dezember 2023) gilt eine nachhaltige Energieversorgung 
als ein Thema, womit sich im Rahmen des Handlungsfeldes „FREIRAUM schützen und an den 
KLIMAWANDEL anpassen“ beschäftigt werden soll. Um die Energiewende zu meistern, sei dem-
nach ein massiver Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erforderlich. Die Nut-
zung von Freiflächenphotovoltaik wird ausdrücklich befürwortet. 


Gemäß des noch gültigen LEP 2002 liegt das Pangebiet in der Raumkategorie „Ländlicher Raum 
im engeren Sinne“ (LEP 2002, Karte1). Für die Gebiete „Ländlicher Raum im engeren Sinne“ 
werden Grundsätze und Ziele formuliert, welche vor allem die Sicherung der Kultur- und Natur-
landschaften sowie Entwicklung attraktiver Wohn- und Arbeitsstandorte zum Ziel haben. Zudem 
geht es darum, dass lokale Versorgungs- und Wirtschaftsstrukturen erhalten und weiterentwickelt 
sowie Freiräume gesichert werden sollen. Insbesondere wird dabei neben der Land- und Forst-
wirtschaft auch der Fremdenverkehrssektor angesprochen (LEP 2002, Ziele und Grundsätze 
2.4.1 – 2.4.1.3 und 2.4.3 – 2.4.3.9). Dies wird wie folgt erläutert:  


2.4.1 G Der Ländliche Raum ist als Lebens- und Wirtschaftsraum mit eigenständiger Be-
deutung zu stärken und so weiterzuentwickeln, dass sich seine Teilräume funktio-
nal ergänzen und seine landschaftliche Vielfalt und kulturelle Eigenart bewahrt 
bleiben. Günstige Wohnstandortbedingungen sollen gesichert und Ressourcen 
schonend genutzt sowie ausreichende und attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und 
Versorgungsangebote wohnortnah bereitgestellt werden. Großflächige Freiräume 
mit bedeutsamen ökologischen Funktionen sind zu erhalten. Grundlage dafür sind 
eine flächendeckende, leistungsfähige, ordnungsgemäß und nachhaltig wirtschaf-
tende Landwirtschaft sowie eine nachhaltig betriebene, naturnahe Forstwirtschaft.  


2.4.1.3 G  Die Standortvoraussetzungen für die weitere Entwicklung von Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungen sollen durch geeignete Flächenangebote, angemessene 
Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen und einen bedarfsgerechten Ausbau 
der sonstigen Infrastruktur verbessert werden […].  


2.4.3.2 G  Die Standortvoraussetzungen zur Erhaltung und Erweiterung des Arbeitsplatzan-
gebots sind durch die Bereitstellung ausreichender Gewerbeflächen, die Siche-
rung angemessener Verkehrsanbindungen, eine flächendeckende Erschließung 
mit leitungsgebundenen Energien und neuen Informations- und Kommunikations-
technologien und durch eine Stärkung der Technologiebasis zu verbessern. 


Die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ermöglicht eine dezentrale Stromversorgung 
und somit kurze Wege zwischen Ort der Stromerzeugung und Ort des Bedarfs. 


Im LEP 2002 wird die Energieversorgung und somit die Stromerzeugung thematisiert. Weiterhin 
wird auch auf die Bedeutung von regenerativen Energien eingegangen:  


 
4.2   Energieversorgung  
4.2.1 G  Die Energieversorgung des Landes ist so auszubauen, dass landesweit ein aus-


gewogenes, bedarfsgerechtes und langfristig gesichertes Energieangebot zur Ver-
fügung steht. Auch kleinere regionale Energiequellen sind zu nutzen.  
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4.2.2 Z  Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsamen Ver-
brauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien so-
wie auf den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungs-
grad hinzuwirken. Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine preisgünstige 
und umweltgerechte Versorgung der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen 
Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind si-
cherzustellen.  


4.2.5 G  Für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerierbare Energien wie Wasserkraft, 
Windkraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erdwärme ge-
nutzt werden. Der Einsatz moderner, leistungsstarker Technologien zur Nutzung 
regenerierbarer Energien soll gefördert werden. 


Da es sich bei dem Vorhaben um eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Größe von ca. 
1,8 ha handelt, wird insbesondere der Grundsatz 4.2.1 erfüllt. 


Die Photovoltaik-Freiflächenanlage soll auf landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb eines 
Freiraumes errichtet werden. Diesbezüglich werden im LEP 2002 folgende Aussagen getroffen:  


5.1   Freiraumverbund und Landschaftsentwicklung  
5.1.1 G  Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schützen. Die Naturgüter Boden, Was-


ser, Luft und Klima sowie die Tier- und Pflanzenwelt sind in Bestand, Regenerati-
onsfähigkeit, Funktion und Zusammenwirken dauerhaft zu sichern oder wiederher-
zustellen. […]  


5.1.2 Z  Als Bestandteile zur Entwicklung eines ökologisch wirksamen großräumigen Frei-
raumverbundes werden folgende überregional bedeutsame naturnahe Land-
schaftsräume festgelegt:  
- Gebiete, die Teil des künftigen europaweiten, kohärenten Schutzgebietsnetzes 
„NATURA 2000“ sind,  
- Gebiete, die sich durch eine überdurchschnittliche Dichte schutzwürdiger Biotope 
oder überdurchschnittliche Vorkommen landesweit gefährdeter Arten auszeichnen 
und die eine besondere Bedeutung für die Entwicklung eines ökologisch wirksa-
men Freiraumverbunds und im Hinblick auf die Kohärenz des europäischen 
Schutzgebietsnetzes besitzen  
- unzerschnittene Räume mit hohem Wald- und Biotopanteil und einer Größe über 
100 km²  
- Gewässer mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, die bereits 
lange natürliche und naturnahe Fließstrecken und Auen aufweisen. 


5.3   Landwirtschaft, Forstwirtschaft  
5.3.1 G  Die ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung der Land- und Forstwirt-


schaft, insbesondere aufgrund ihrer Funktionen für die Ernährung, die Holzversor-
gung, die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft und die Sicherung der natür-
lichen Lebensgrundlagen, ist zu erhalten und zu entwickeln.  


5.3.2 Z  Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und 
Standorte, die eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion ermöglichen, 
sollen als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden; sie dürfen nur in un-
abweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungen vorgesehen werden. Die 
Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren. 


Durch die Photovoltaik-Freiflächenanlage kann auf einer kleinen Fläche nachhaltige, erneuerbare 
Energie dezentral erzeugt werden. So ist auch der Eingriff als relativ gering anzusehen. Große, 
landwirtschaftlich genutzte und gut geeignete Flächen bleiben erhalten. Grundsätzlich stehen der 
Planung die Grundsätze und Ziele nicht entgegen. 
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Der Solarpark in Blumberg-Achdorf leistet seinen Beitrag, eine lokale Wertschöpfung im ländli-
chen Raum zu erhalten. Außerdem wird dadurch der Ausbau der Erneuerbaren Energien voran-
getrieben, weshalb das Vorhaben insgesamt als mit den Zielen und Grundsätzen der Landespla-
nung als vereinbar eingestuft werden kann. Die Bodengüte wird durch das Vorhaben nicht ver-
schlechtert. Durch die Entwicklung von extensivem Grünland ist eher von einer Verbesserung der 
Bodengüte auszugehen. Eine eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung wird weiterhin möglich 
sein. 


3.2 Regionaler Raumordnungsplan 


Blumberg liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Regionalplans „Schwarzwald-Baar-Heu-
berg“ aus dem Jahr 2003. Demnach befindet sich das Plangebiet vollständig innerhalb der Grenz- 
und Untergrenzflur und in einem weiträumigen Landschaftsschutzgebiet, welches nachrichtlich 
übernommen wurde. Im Nordosten grenzen Biotope an das Plangebiet an. 


Der Regionalplan führt zur Grenz- und Untergrenzflur folgendes aus: 


3.2.2 Schutzbedürftige Bereiche für Bodenerhaltung und Landwirtschaft 


(G) Flächen, die sich für eine landwirtschaftliche Nutzung besonders gut eignen, sind in 
der Raumnutzungskarte als Vorrangfluren ausgewiesen. Sie sollen nur im unbedingt not-
wendigen Umfang für Siedlungs-, Erholungs- und Infrastrukturzwecke in Anspruch ge-
nommen werden. […] 


Flächen, die aufgrund der natürlichen Gegebenheiten oder aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, sollen in einem möglichst naturnahen Zu-
stand gehalten und nur in den waldarmen Teilen der Region aufgeforstet werden. Diese 
Gebiete sind in der Raumnutzungskarte als Grenz- und Untergrenzfluren ausgewiesen. 
[…] 


Die vorliegenden Flächen sind nach dem Regionalplan für die landwirtschaftliche Nutzung nicht 
geeignet. Durch die Nutzung mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen erhält sie eine Alternativnut-
zung, die den heutigen Anforderungen an die Energiewende entspricht. 
 
Zum Landschaftsschutzgebiet und den Biotopen wird im Regionalplan folgendes ausgeführt: 


Plangebiet 


Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 2003, Plangebiet 
grob rot ergänzt durch enviro-plan 2024 
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3.2.1 Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege 


(Z) Die in der Raumnutzungskarte ausgewiesenen Biotope, die als naturnahe Lebens-
räume wichtige ökologische Funktionen erfüllen und dem Fortbestand gefährdeter oder 
seltener Tier- und Pflanzenarten dienen, sind zu erhalten. Eine Änderung der Nutzungsart 
und andere Maßnahmen, welche die jeweilige charakteristische Ausprägung dieser Bio-
tope negativ beeinflussen können, sind zu unterlassen. 


(G) In der Region ist ein flächendeckendes Biotopverbundsystem anzustreben, wobei die 
Schaffung zusätzlicher Biotope in den landwirtschaftlich besonders intensiv genutzten Be-
reichen des Oberen Gäus, der Baar, des nördlichen Albvorlandes und der südöstlichen 
Albflächen vorrangig ist. 


(G) Besonders wertvolle Biotope sollen als Schutzgebiete gemäß Landesnaturschutzge-
setz oder Landeswaldgesetz ausgewiesen werden. 


(N) Nachrichtlich übernommen sind die Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, 
flächenhaften Naturdenkmale und Schonwälder. 


Die Biotope bleiben erhalten. Sie befinden sich außerhalb des Geltungsbereichs. Das Land-
schaftsschutzgebiet ist nachrichtlich übernommen worden. Ausführungen hierzu finden sich im 
Kapitel 4.5 und im Umweltbericht zum Bebauungsplan. 
 
Hinsichtlich des Themengebietes Energie, trifft der Regionalplan folgende Aussagen: 


4.0 GRUNDSÄTZE ZUR INFRASTRUKTURENTWICKLUNG 


(G) Die Infrastruktur der Region ist so weiter zu entwickeln, dass die für den ländlichen 
Raum typischen Standortnachteile ausgeglichen werden. Hierzu sind vor allem die in den 
Bereichen Verkehr und Telekommunikation noch vorhandenen Defizite abzubauen. Dar-
über hinaus sollen im Energiebereich verstärkt umweltschonende Verfahren eingesetzt 
werden. 


4.2.2 Dezentrale Energiegewinnung 


(G) Um die Abhängigkeit von den nur noch in begrenzter Menge vorhandenen Energie-
trägern Kohle, Öl, Erdgas zu verringern, sollte die dezentrale Energieerzeugung in der 
Region weiter ausgebaut werden. Hierzu bieten sich an: 


- Steigerung der Stromerzeugung aus Wasserkraft und Windkraft an ökologisch und land-
schaftlich unbedenklichen Standorten; 


- die Energiegewinnung aus Sonnenkraft (Photovoltaik, Warmwasserbereitung), Biorest-
masse (Stroh und Holz, Bio-, Klär- und Deponiegas) und aus nachwachsenden Rohstof-
fen, wie z. B. Raps. 


Zukünftig sollen in der Region umwelt- und ressourcenschonende Energiequellen ausgebaut wer-
den, die zu einer Verringerung der Wärme- und Schadstoffbelastung der Atmosphäre beitragen 
können. Der dezentralen Energieversorgung durch Photovoltaik wird Rechnung getragen, wes-
halb die Planung den Grundsätzen und Zielen nicht entgegensteht und ihnen ferner entspricht.  


Der Regionalplan wird zurzeit fortgeschrieben. Ein Planentwurf wurde bereits zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange Anfang 2022 ausgelegt. Mit einer Sitzung des Pla-
nungsausschusses im Oktober 2023 wurde unter anderem die Verbandsversammlung beauf-
tragt, auf Basis der eingegangenen Stellungnahmen einen geänderten Planentwurf der Gesamt-
planfortschreibung für ein zweites Beteiligungsverfahren zu erarbeiten.  


Parallel wird ein Teilplan „Freiflächenphotovoltaik“ erarbeitet und befindet sich zwischen Januar 
und Februar 2024 in der Beteiligung. Gemäß des Entwurfs befindet sich im gesamten Gemein-
degebiet Blumbergs kein Vorranggebiet für PV-Freiflächenanlagen. Die Stadt möchte dennoch 
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ihren Beitrag zur Gewinnung von Solarenergie leisten und hat daraufhin geeignete Flächen er-
mittelt. 


3.3 Sonstige Planungen auf regionaler Ebene 


Regionales Entwicklungskonzept 


Derzeit wird ein Regionales Entwicklungskonzept „Perspektive 2030“ entwickelt. Es befindet sich 
in der 2. Auflage im Entwurf und soll als Leitfaden für die Regionalentwicklung der Region dienen. 
Es werden sieben Handlungsfelder mit Maßnahmen ermittelt, darunter das Handlungsfeld Klima-
schutz und Energieversorgung. Demnach soll der Fokus verstärkt auf regenerative Energiever-
sorgung gelegt werden. 


Regionale Planhinweiskarte 


Gemäß der Regionalen Planhinweiskarte – Freiflächen-Photovoltaik der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg (Stand: August 2022) wird eine Nutzung von Solarenergie durch Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen in dem Plangebiet als grundsätzlich möglich erachtet. 


 


Abbildung 5: Regionale Planhinweiskarte – Freiflächen-Photovoltaik der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg; http://regionen-bw.de/karten/PV_Planhinweiskarte_RVSBH.png; Plangebiet 
grob rot markiert durch enviro-plan 2024 


3.4 Flächennutzungsplan 


Der derzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Blumberg aus dem Jahr 2005 weist für 
das Plangebiet eine Fläche für die Landwirtschaft aus.  


Plangebiet 
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem derzeitig rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Blum-
berg 2005; Plangebiet grob rot markiert durch enviro-plan 2025 


Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die 
Solarenergie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelver-
fahren zur Bebauungsplanaufstellung geändert, sodass der Bebauungsplan als aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt gilt. 


3.5 Bebauungsplan 


Das Plangebiet befindet sich im Außenbereich auf als Grünland genutzten Flächen. Bebauungs-
pläne liegen weder für den Geltungsbereich noch für die angrenzenden Flächen vor. 


3.6 Sonstige kommunale Planungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) 


Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne 


Die Stadt Blumberg nimmt am Programm Lebendige Zentren 2020 teil. Gefördert werden in die-
sem Rahmen städtebauliche Gesamtmaßnahmen. So können unter anderem Maßnahmen zur 
Anpassung an den innerstädtischen Strukturwandel zur Bekämpfung von Leerständen sowie 
Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität gefördert werden. 


Plangebiet 
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4 BESTANDSANALYSE 


4.1 Bestehende Nutzungen 


Das Plangebiet wird derzeit als Grünland genutzt. 


4.2 Angrenzende Nutzungen 


Rund um das Plangebiet befinden sich weitere Flächen, welche als Grünland genutzt werden. Im 
Norden und Südosten des Plangebiets verlaufen Wassergräben. Entlang des nördlichen Gra-
bens, dem Standabgraben, sind zudem Gehölzstrukturen zu finden. Auch im Süden finden sich 
vereinzelte Bäume und Gehölze, die einige Meter weiter in einem Wald münden. Zwischen dem 
Graben im Südosten (dem Nägelseegraben) und dem Plangebiet führt zudem ein befestigter 
Wirtschaftsweg nach Nordosten. Rund 20 m westlich der Fläche verläuft eine Mittelspannungs-
Freileitung von Norden nach Süden. Dort steht auch der nächstgelegene, dazugehörige Strom-
mast. 


4.3 Erschließung  


Die Erschließung ist über den von Nordosten nach Süden verlaufenden, befestigten Wirtschafts-
weg möglich. Dieser führt über weitere befestigte Wirtschaftswege auf die südwestlich liegende 
Ortsdurchfahrtsstraße „Blumberger Straße“ (K5742). 


4.4 Gelände/Boden 


Die Eignung einer Fläche für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage ist davon abhängig, dass 
sowohl die Ausrichtung des Geländes als auch die Verschattung durch Vegetationsstrukturen 
dem wirtschaftlichen Betrieb nicht entgegenstehen. 


Die Fläche fällt von Nordosten nach Südwesten hin zunächst stärker, dann schwächer ab, mit 
einer leichten Erhebung im westlichen Bereich. Das Zentrum des Plangebiets ist teilweise flach. 


Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich einer sich in der Opalinuston-Formation be-
findlichen großräumigen Rutschungsbildung („Rutschgebiet“). 


Auf der Fläche selbst befinden sich keine Bäume. Am südlichen und nordöstlichen Rand stehen 
einzelne oder mehrere Bäume, die die Fläche geringfügig verschatten können. 


Die LBA Luftbildauswertung GmbH hat eine Vorerkundung auf Kampfmittelbelastung durchge-
führt. Gemäß Gutachten vom 21.02.2025 lieferte die Vorerkundung auf Basis einer historischen 
Recherche über Kriegsereignisse in der Region sowie über Auswertung historischer Luftbilder 
aus den Kriegsjahren, dass keine Hinweise auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von im Boden 
verbliebenen Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg im Untersuchungsgebiet bestehen. 


Nach derzeitigem Kenntnisstand können demnach die geplanten Erkundungs- und Bauarbeiten 
für das Bauvorhaben ohne weitere Auflagen durchgeführt werden. Dass Gutachten stellt klar, 
dass diese Aussagen nicht als Garantie für die absolute Kampfmittelfreiheit des Untersuchungs-
gebiets gewertet werden können. Sie beziehen sich ausschließlich auf das dargestellte Untersu-
chungsgebiet und gelten für den Zeitraum des beschriebenen Bauvorhabens. Aufgrund dessen 
werden bzgl. Kampfmittelfreiheit keine weiteren Untersuchungen mehr als erforderlich erachtet. 


Details über den Boden sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 
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4.5 Schutzgebiete und Schutzstatus 


Internationale Schutzgebiete / IUCN 
Im Folgenden werden die internationalen Schutzgebiete aufgelistet, die in einem räumlichen Wir-
kungszusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Dafür werden Suchräume definiert, in 
denen grundsätzlich ein Wirkungsbezug vorliegen kann. Im Einzelfall werden zudem weitere 
Schutzgebiete aufgeführt, sofern ein Wirkungszusammenhang über die definierten Suchräume 
hinaus besteht (in Hanglagen, bei Feuchtgebieten flussabwärts, o.ä.). 


Tabelle 1: Internationale Schutzgebiete / IUCN in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 


Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-Nr. 
Lage zum 
Plangebiet 


Nationalpark 2.000 m -   


Biosphärenreservat 2.000 m -   


VSG Vogelschutz- 
gebiet  


4.000 m Wutach und Baaralb 8116441 Plangebiet liegt im 
mittleren Teil des 
VSG 


FFH Fauna-Flora- 
Habitat 


2.000 m Blumberger Pforte 
und Mittlerer  
Wutach 


8216341 rund 5 m östlich 
des Plangebiets 


  Wutachschlucht 8115341 Rund 820 m west-
lich des Plange-
biets 


FFH-Lebensraumtypen 500 m Eschenwald am Fuß 
des Eichberg 


LRT-EE 
18216341300014 


ca. 30 m nord-öst-
lich + 40 m östlich  


  Flachland- 
Mähwiesen  
nordöstlich von  
Achdorf 


LRT-EE 
27000044300108 


drei Flächen öst-
lich; ca. 30, 50 + 
100 m  
entfernt 


  Schlucht- und Hang-
mischwälder Blumber-
ger Pforte 


LRT-EE 
1821634130093 


ca. 300 m  
südöstlich 


  Orchideen- 
Buchenwälder Blum-
berger Pforte 


LRT-EE 
1821634130092 


ca. 400 m  
östlich 


  Flachland- 
Mähwiese nordwest-
lich Blumberg (Horn) 


LRT-EE 
27000044300158 


ca. 490 m  
östlich  


  Magerrasen Auf dem 
Horn- 
Erzgruben 


LRT-EE 
28216341300903 


ca. 490 m  
östlich  
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Abbildung 7: FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiet; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinforma-
tionssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet grob 
markiert durch enviro-plan 2025 


Wutachschlucht 


Wutach und 
Baaralb 


Blumberger Pforte 
und Mittlere Wutach 


Plangebiet 
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Abbildung 8: FFH-Lebensraumtypen; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem 
(UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Bearbeitet durch enviro-plan 
2025 


Das Plangebiet liegt innerhalb des Vogelschutzgebiets „Wutach und Baaralb“. Es liegt weiterhin 
5 m westlich des Fauna-Flora-Habitats „Blumberger Pforte und Mittlere Wutach“ sowie rund 800 
m östlich der „Wutachschlucht“. Aufgrund dessen wurde eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung 
durchgeführt und dem Umweltbericht beigefügt.  


Die Natura-2000-Verträglichkeitsvorprüfung kommt im Hinblick auf das FFH-Gebiet „Blumberger 
Pforte und Mittlere Wutach“ zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben eine erhebliche 
Beeinträchtigung der für das Gebiet genannten Zielarten auszuschließen ist. Für das FFH-Gebiet 
„Blumberger Pforte und Mittlere Wutach“ ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung somit nicht erfor-
derlich. 


Für das Vogelschutzgebiet „Wutach und Baaralb“ wurde eine Natura 2000-Verträglichkeitsprü-
fung durchgeführt. Im Ergebnis sind aufgrund des Vorhabens keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen einzelner Zielarten des Vogelschutzgebietes zu erwarten. 


Weitere Ausführungen sind dem Umweltbericht zum Bebauungsplan zu entnehmen. Für die Be-
troffenheit der Schutzgebiete wird auf Kapitle 3.6 im Umweltbericht verwiesen. 
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Weitere Schutzgebiete 
Wie bei den internationalen Schutzgebieten werden in der Tabelle 2 auch für die nationalen 
Schutzgebiete Suchräume für einen potenziellen Wirkungszusammenhang definiert. Sind dar-
über hinaus Schutzgebiete betroffen, werden diese im Einzelfall ebenfalls aufgeführt. 


Tabelle 2: Nationale Schutzgebiete in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 


Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-Nr. Lage zum  
Plangebiet 


Naturschutzgebiet 1.500 m Wutachflühen 3.107 ca. 1,4 km südlich 


Landschaftsschutzgebiet 2.000 m Achdorfer Tal, Buchberg 
und Mundelfinger Vieh-
weide 


3.26.018 liegt innerhalb 


Naturpark 2.000 m Südschwarzwald 6 liegt innerhalb 


Wasserschutzgebiet 1.000 m -   


Naturdenkmal 500 m -   


Waldschutzgebiet 250 m -   


Nach § 30 BNatSchG bzw. 
§ 33 NatSchG und § 30a 
LWaldG gesetzlich ge-
schützte Biotope 


250 m Haldenäcker-  
u. Standabgraben west-
lich Bergsturz Eichberg 


181173260056 nördlich angren-
zend, nach Wes-
ten weiterlaufend; 
ca. 230 m nord-
westlich 


  Eschenwald am Fuß des 
Eichberg 


281173260237 Rund 5 m nord-
östlich; ca. 50 m 
südöstlich 


  Magerrasen  
nördlich Achdorf  
("Bleicherütenen") 


181173266081 ca. 30 m nördlich 


  Sukzession  
Bleichereutenen W Eich-
berg 


281173260242 ca. 50 m nördlich 


  Hecke entlang Halde-
näckergraben westlich 
Bergsturz Eichberg 


181173260057 ca. 220 m nördlich 


  Flachland- 
Mähwiese nördlich Ach-
dorf 


MW Nr. 
6500032646172537 


ca. 225 m nördlich 


  Rutschhänge Bleiche am 
Eichberg-Westabfall 


281173260233 ca. 125 m nord-
östlich 


  Flachland- 
Mähwiesen  
nordöstlich von Achdorf 


MW Nr. 
6500032646226512 


drei Flächen öst-
lich; ca. 30, 50 + 
100 m entfernt 


  Sumpf südlich Bergsturz 
Eichberg (NNW Achdorf) 


181173260061 ca. 60 m  
östlich 
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Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-Nr. Lage zum  
Plangebiet 


  Kleiner Tümpel NO Ach-
dorf 


 281173260244 
 


ca. 135 m östlich 


  Schluchtwald am Stutz 
NO Achdorf 


281173260246 ca. 200 m südöst-
lich 


  Gräben mit Röhricht süd-
lich Bergsturz Eichberg  
(N Achdorf) 


181173260060 südlich angren-
zend;  
ca. 170 m westlich 


  Magerwiese FFH-LRT 
6510 mit dem Erhal-
tungszustand B 


Fläche 2, während 
der Biotoptypenkar-
tierung erfasst 


nordöstlich im 
Plangebiet 


  Nägelseegraben südlich 
Bergsturz Eichberg  
(N Achdorf) 


Nr. 181173260058 
 


ca. 95 m  
südwestlich 


 


 


Abbildung 9: Naturpark, Landschaftsschutzgebiet und Naturschutzgebiet; © Grundlage: Daten 
aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württem-
berg; ohne Maßstab; Plangebiet grob markiert durch enviro-plan 2025 


Das Plangebiet befindet sich, wie Abbildung 9 zeigt, innerhalb des Landschaftsschutzgebiets 
„Achdorfer Tal, Buchberg und Mundelfinger Viehweide“ sowie innerhalb des Naturparks 
„Südschwarzwald“. Ca. 1,36 km südlich des Plangebiets befindet sich zudem das Naturschutz-
gebiet „Wutachflühen“. Abbildung 10 zeigt zudem die geschützten Biotope, welche sich in bis zu 
250 m Abstand zum Plangebiet befinden. 


Die nordöstlich an das Plangebiet direkt angrenzende Magerwiese FFH-LRT 6510 mit dem Er-
haltungszustand B wurde als Fläche 2 während der Biotoptypenkartierung erfasst (siehe AN-
LAGE 2 des Umweltberichts). Diese Fläche wird zum Erhalt festgesetzt. 


Weitere Ausführungen sind dem Umweltbericht zum Bebauungsplan zu entnehmen. Für die Be-
troffenheit der Schutzgebiete wird auf Kapitle 3.6 im Umweltbericht verwiesen. 
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Abbildung 10: geschützte Biotope; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem 
(UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; ohne Maßstab; Plangebiet grob 
markiert durch enviro-plan 2025 
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5 GRUNDZÜGE DER PLANUNG IM BEREICH DES BEBAUUNGSPLANS „PHOTOVOL-
TAIK-FREIFLÄCHENANLAGE BLUMBERG - ACHDORF“ 


5.1 Städtebauliches Konzept / Beschreibung des Vorhabens 


Der Bebauungsplan soll die Voraussetzung für die Realisierung einer fest aufgeständerten Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Leistung von insgesamt ca. 1,8 MWP bilden. Die insgesamt 
ca. 1,8 ha große Fläche ist aufgrund ihrer Lage und Exposition für die Errichtung einer entspre-
chenden Anlage geeignet. Der Standort entspricht durch die Einstufung der Gemarkung als land-
wirtschaftlich benachteiligtes Gebiet sowohl den Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes als auch der Freiflächenöffnungsverordnung des Landes Baden-Württemberg hinsichtlich 
der Förderfähigkeit des produzierten Stroms. Ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlage ist somit am 
gewählten Standort gewährleistet. 


Aufgrund der Lage und Entfernung zu den nächsten Siedlungsbereichen sind Beeinträchtigungen 
durch Blendwirkungen weitestgehend ausgeschlossen. Für umliegende Straßen ist ebenfalls 
nicht von Beeinträchtigungen auszugehen.  


Im Norden befindet sich sowohl innerhalb als auch angrenzend zum Geltungsbereich ein FFH-
Lebensraumtyp. Dieser wird von Bebauung freigehalten und darf während der Bauphase nicht 
beeinträchtigt werden. Er ist zu erhalten und auch die Umzäunung ist außerhalb, zwischen dem 
Sondergebiet und dem FFH-Lebensraumtyp zu errichten. 


Zu den nahegelegenen Waldgebieten wird überwiegend ein Abstand von über 30 m eingehalten, 
sodass in diesen Bereichen Beeinträchtigungen des Waldes ausgeschlossen werden können. Im 
Osten beträgt der Waldabstand unter 30 m. Da er jedoch durch den ans Plangebiet angrenzen-
den Weg und freizuhaltende Bereiche zur Modulbelegung mindestens 10 m beträgt und nur ein-
zelne Bäume in den Bereich hineinragen, soll hierfür ein Haftungsausschluss mit den Waldeigen-
tümern vereinbart werden. 


Die für die PV-Anlage erforderlichen Flächen werden für den Zeitraum der Nutzung zur Gewin-
nung von Solarenergie angepachtet. Mit Ablauf der vertraglichen Bindungen ist der Rückbau der 
Photovoltaikanlagen vorgesehen. Anschließend können die Flächen wieder als Grünland genutzt 
werden.  


Für die Errichtung der Anlage sowie die Verlegung von Kabeln auf weiteren Grundstücken zum 
Anschluss der Anlage sollen Gestattungsverträge mit den jeweiligen Grundstückseigentümern 
abgeschlossen werden. Der Netzanschluss kann nach derzeitigem Stand über die in rund 20 m 
westlich der Fläche verlaufende Freileitung erfolgen. Hierfür wird innerhalb am Rand des Gel-
tungsbereichs, über den Standabgraben hin zu jenem Mast, der in rund 80 m nordwestlich zum 
Geltungsbereich liegt, ein Einspeisekabel verlegt. Alternativ soll ein nähergelegener Mast als Ein-
speisepunkt genutzt werden. Der genaue Einspeisepunkt wird spätestens zur Baugenehmigung 
gesichert sein. 


Die Erschließung des Areals soll über die angrenzenden Wirtschaftswege nach Süden hin zur 
Blumberger Straße erfolgen. 


Die geplante Photovoltaikanlage besteht aus der eigentlichen Solarstromanlage samt Nebenein-
richtungen und aus einem geschlossenen Zaun, der die komplette Anlage einfriedet. 


Die Solarstromanlage besteht des Weiteren aus den Komponenten Solarmodule, Modulunter-
konstruktion sowie Trafostation bzw. Wechselrichter mit ober- und unterirdisch verlegten Kabeln 
und optional Speicher.  


5.2 Erschließung 


Die Erschließung erfolgt über die bereits bestehenden Wirtschaftswege nach Süden, in Richtung 
des Siedlungskörpers Achdorf. 
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Innerhalb des Geltungsbereiches werden Zuwegungen zu den Trafostationen erforderlich, die als 
teilversiegelte Wege errichtet werden. Darüber hinaus sind Verkabelungen zwischen den Modu-
len und Wechselrichtern, eine Unterverteilung zu den Trafostationen und ein Netzanschlusskabel 
zur Anbindung an den Netzeinspeisepunkt erforderlich. Eine weitere interne Erschließung (ver-
kehrlich) ist nicht notwendig. 


5.3 Entwässerung und Wasserhaushalt 


Die Oberflächenentwässerung soll über eine breitflächige, dezentrale Versickerung erfolgen. Er-
laubnispflichtige Entwässerungsanlagen oder gesonderte Versickerungsbecken sind nicht vorge-
sehen.  


 


 


6 IMMISSIONSSCHUTZ 


Immissionsschutzkonflikte mit den umliegenden Nutzungen sind aufgrund der Lage im Außenbe-
reich und des Abstandes zu den nächsten Wohnnutzungen nicht zu erwarten. 


6.1 Reflexionen / Blendungen 


Reflexionen und Blendungen können zu der „Blumberger Straße“ (K5742) aufgrund der topogra-
phischen Verhältnisse weitestgehend ausgeschlossen werden. Das Plangebiet befindet sich auf 
einer Höhe von ca. 619 m bis ca. 628 m. Die Straße liegt weiter unterhalb auf einer Höhe von ca. 
578 m. Eine Rückstrahlung erfolgt in erster Linie nach oben. Vereinzelte Reflexionen können bei 
sehr niedrigen Sonnenständen (z.B. morgens und abends oder in den Wintermonaten) in westli-
cher und östlicher Richtung auftreten. Nach den Ausführungen der „Hinweise zur Messung, Be-
urteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz (LAI) vom 13.09.2012 sind bereits ab 100 m Abstand zu benachbarten Wohngebäu-
den keine durch die PV-Anlage verursachte Lichtemissionen zu erwarten. Die Straße befindet 
sich allerdings in einem Abstand von ca. 280 m und die nächstgelegene Wohnbebauung in ca. 
560 m im Südwesten. 


6.2 Lärm 


Die Anlage funktioniert praktisch geräuschlos und ohne stoffliche Emissionen.  


Schallreflexionen durch die Module sind aufgrund des Abstandes zu den nächsten Siedlungsbe-
reichen nicht zu erwarten. Grundsätzlich wird der Schall im gleichen Winkel des Einfalls abge-
strahlt. Durch die Neigung der Solarmodule wird eine Reflexion des auftretenden Schalls (aus 
statischem Höhenniveau) grundsätzlich nach oben oder von der Unterseite, nach unten (in den 
Boden) reflektiert. Nach oben reflektierter Schall findet eine schadlose Ausbreitung ohne Auswir-
kung auf lärmempfindliche Nutzungen. Nach unten reflektierter Schall wird im Boden schadlos 
absorbiert. 


Unter Umständen können Lärmemissionen auch von Trafogebäuden und Wechselrichtern aus-
gehen. Sie sind jedoch als sehr gering und örtlich begrenzt einzustufen. 


Die Vorgaben der Technischen Anleitung zum Lärm (TA-Lärm) zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz werden auf jeden Fall eingehalten. 


6.3 Elektrische und magnetische Strahlung 


Als mögliche Erzeuger von Strahlungen kommen Solarmodule, Verbindungsleitungen, Wechsel-
richter und Transformatorenstationen in Frage. Entstehende elektromagnetische Wellen und Fel-
der unterschreiten jedoch regelmäßig die maßgeblichen Grenzwerte. 
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7 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN – AUSWEISUNG UND DARSTELLUNG 


Derzeitige Situation 


Auf Basis des vorliegenden Flächennutzungsplanes der Stadt Blumberg aus dem Jahr 2005 soll 
im Rahmen der Fortschreibung die Darstellung des Flächennutzungsplanes an den Bebauungs-
plan "Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg - Achdorf" angepasst werden. 


Die betroffenen Änderungsflächen werden im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan als 
Fläche für die Landwirtschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a BauGB dargestellt.  


Änderung 


Im Flächennutzungsplan ist die Umwandlung der Fläche für die Landwirtschaft gemäß § 5 Abs. 
2 Nr. 9a i.V.m. Nr. 10 BauGB in eine Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung „Photovol-
taik“ gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO vorgesehen.  


Bisherige Darstellung des Flächennutzungsplanes: 


 


Abbildung 11: Ausschnitt aus dem aktuell rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Blumberg; bishe-
rige Darstellung; Plangebiet markiert durch Enviro-Plan 2025 
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Geplante Darstellung gemäß punktueller Fortschreibung des Flächennutzungsplans: 


 


Abbildung 12: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Blumberg; geplante Darstellung; Ände-
rungsfläche orange; Quelle: Enviro-Plan 2025 
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